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Gregorovius

Von Christian Thomas

A
nders als 1870/71 der Hurra-
patriotismus, in den Zeitun-

gen nicht weniger hemmungslos
als auf der Straße, hielt Ferdinand
Gregorovius auf Abstand. Distanz
von Rom aus, als Privatgelehrter,
als Journalist, als Verfasser einer
Geschichte der Stadt Rom. Ein
vielbeachtetes Werk, auch wegen
der immensen literarischen Fä-
higkeiten des Autors.

Der Titel „Deutsches Reich“,
seine Neugründung betreffend,
schien Gregorovius eine glückli-
che Wahl. War es doch eine be-
scheidene Bezeichnung, kein
„pomphafter Titel“ wie der erste.
Den hatte ein Voltaire bespöttelt,
nämlich das bis 1806 existierende
„Heilige römische Reich deut-
scher Nation“, den der Aufklärer
Wort für Wort als unwahr be-
zeichnet hatte: „weder heilig
noch römisch noch deutsch noch
ein Reich“. Reich und Nation eine
Fiktion.

Gregorovius empfahl in seiner
Rede zur Reichsgründung Dis-
tanz. In dem Chor von Histori-
kern, die ein kolossales preußi-
sches Sendungsbewusstsein an
den Tag legten, sprach Gregorovi-
us von Deutschland. Anders als
solche Historiker, die ihre Diszip-
lin, die deutsche Geschichts-
schreibung, drillten, um sie auf
eine preußische Perspektive zu
verpflichten, der Tagespolitik zu
Diensten, stand Gregorovius ein
ganz anderer Horizont vor Augen:
Europa. Sein Blickwinkel bedeu-
tete Weitblick.

Gregorovius begleitete seine
Zeit durch Leitartikel, er nahm
Partei für den Freiheitskampf in
Italien. Schon 1848 vertrat er die
Ideale der Demokraten. Als der
Kulturhistoriker 1874 aus Rom
nach Deutschland zurückkehrte,
entschied er sich für München, der
anregenden Umstände wegen: we-
gen der Bibliotheken, der Kunst-
sammlungen, der Nähe zu Italien –
bei allem Distanz zu Preußen, in
dessen Ostprovinz er aufwuchs.

Geboren am 19. Januar 1821,
feiert Gregorovius die Reichsgrün-
dung vom 18. Januar 1871 mit ei-
ner Rede in Rom, bei einer „Frie-
densfeier“. Er hofft auf ein „be-
scheidenes“ Reich, bezieht sich
auf den Ostpreußen Immanuel
Kant, spricht von einer deutschen
„Mission für den Frieden der
Welt“. Eine einsame Stimme in je-
nen Tagen, vor allem unter den
borussischen Hurra-Historikern.

Der Autor und Antiborusse
Gregorovius war zu seiner Zeit
dennoch ein Klassiker – und mit
diesem Paradox nicht genug. Un-
ter den Klassikern, die in den letz-
ten 50 Jahren zur Reichsgründung
entstanden sind, bleibt das, was
Gregorovius vor 150 Jahren mit 50
zu sagen hatte, unerwähnt. Damit
auch der Gedanke, dass die
Reichsgründung für ihn eine
Etappe hin zu einer „Föderativre-
publik Europa“ war, wie er 1868
notierte. Ohne dass er ein 68er ge-
wesen wäre, darf man den Privat-
gelehrten Ferdinand Gregorovius
dennoch einen Visionär nennen.
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D
er Frankfurter Sozialphilo-
soph Rainer Forst hat in ei-

nem kürzlich publizierten Essay
in der FR (2.1.2021) dafür gewor-
ben, zwischen „Strukturkrisen“
und „Rechtfertigungskrisen“ zu
unterscheiden. Seine These ist,
dass es sich bei der gegenwärtigen
Krise in Deutschland und Europa
nicht um eine Strukturkrise, son-
dern dass es sich um eine Krise
der Rechtfertigung handelt. In
Bezug auf die USA muss man die-
se These umdrehen. Was wir vor
uns haben, ist nicht nur eine Kri-
se der Legitimation von Politik,
sondern eine Strukturkrise des
politischen Prozesses in den USA
als eines Ganzen.

Wenn wir von der Struktur ei-
nes politischen Gemeinwesens
sprechen, meinen wir die Verfas-
sung eines Staates oder einer poli-
tischen Gemeinschaft. Wenn wir
davon ausgehen, dass in einer
Verfassung die grundlegenden
Abläufe definiert werden, die
nicht nur die staatlichen Institu-
tionen im engeren Sinne (Regie-
rung, Parlament, Wahlen, Partei-
en) regeln, sondern sich auch auf
die staatlichen Apparate (Rechts-
institutionen, Militär, Polizei, Ge-
fängnisse) und sogar Ausbil-
dungssystem, Mediensystem und
Sozialstaat beziehen können (wie
in Deutschland), so ergibt sich,
dass im Falle der Nichtfunktion
aller oder entscheidender Appara-
te und Regeln von einer Verfas-
sungskrise zu sprechen ist. Eine
Verfassungskrise besteht dann,
wenn eine politische Gemein-

schaft nicht etwa durch politi-
schen Aufruhr instabil wird, son-
dern sie aufgrund ihrer eigenen
Funktionsschwäche politische
Gegenwehr hervorruft – und eine
solche Situation haben wir jetzt in
den USA vor uns.

Diese Sachlage wird verzerrt
durch die Fernsehbilder einer
aufgebrachten Menge, die die
Fenster des Kapitols einschlägt.
Dieser Clash ist aber ein Effekt
der US-Verfassung, die strukturell
nicht mehr den Herausforderun-
gen des 21. Jahrhunderts gewach-
sen ist. Politische Feindschaft und
Gewalt stehen oft nicht nur am
Anfang vieler moderner Verfas-
sungen, sondern können auch als
Zeichen eines Zerfalls verstanden
werden. Und dies ist das Krisen-
moment in der gegenwärtigen Si-
tuation der USA.

Verfassungen beinhalten die
politische Grundordnung eines
Staates. Verfassungsgesetze sind
in der Neuzeit fast immer das Er-
gebnis politischer, oft auch ge-
walttätiger Auseinandersetzun-

gen. Sie machen also einen über-
geordneten Rahmen möglich, der
von allen politischen Akteuren als
gegeben vorausgesetzt werden
muss, wenn politischer Streit
nicht in politischer Feindschaft
enden soll. Wenn Letztere die
Oberhand gewinnt, wird die Ord-
nung instabil. Das Prinzip jeder
staatlichen Verfassung ist im
Grunde sehr einfach, nämlich der
Versuch, politische Macht- und
Entscheidungsprozesse dem
Recht zu unterwerfen, um so
nicht nur Macht und Machtge-
brauch einem rationalen Ent-
scheidungsverfahren zuzuführen,
sondern auch die Souveränität ei-
nes politischen Gemeinwesens
nach außen und innen festzule-
gen und abzugrenzen. So enthal-
ten Verfassungen verbindliche Re-
gelungen über die Staatsorganisa-
tion und Legitimation staatlicher
Organe und deren genaue Verfah-
rensweisen. Die Idee einer libera-
len und repräsentativen Demo-
kratie sitzt auf der Idee eines ver-
fassten Staates im Sinne einer

Ordnung von Interessen und
Gruppen auf. Verfassung ist
gleichzusetzen mit Ordnung.

Was wir seit Jahren in den
USA beobachten, ist nicht nur der
Verfall des Landes in sozialer Hin-
sicht, sondern ein langsamer Zer-
fall der politischen Ordnung.
Trump ist nicht die Ursache dieser
Krise, sondern nur deren sichtba-
res Zeichen. Es handelt sich um
den Versuch, den Bezug von Recht
und Politik in ein anderes Verhält-
nis zu setzen, das heißt, in eine
andere Ordnung zu überführen.

Die US-Verfassung weist ne-
ben vielen kleineren Aspekten
zwei Züge auf, die sich von ande-
ren westlichen Verfassungen un-
terscheiden: Erstens ist die ge-
samte Verfassung nicht nur föde-
ralistisch orientiert, sondern sub-
stanziell darauf aufgebaut. Abge-
ordnete sind keiner Partei oder
der Nation verpflichtet, sondern
ihren Wahlkreisen und Geldge-
bern. Das sorgt für Individualisie-
rung und schwache Loyalitäten in
den Kammern.

Zweitens ist die Verfassung
der USA ausschließlich politisch
orientiert. Sie enthält kaum Rege-
lungen zu sozialstaatlichen Maß-
nahmen und auch keine Regulie-
rung des Mediensystems. Im Un-
terschied zu Deutschland fällt es
dem US-System daher weitaus
schwerer, sozialstaatliche Maß-
nahmen zu ergreifen oder das
Mediensystem in rationale Bah-
nen zu lenken. So ist zum Beispiel
der alljährlich sich seit dem Zwei-
ten Weltkrieg wiederholende
Schlagabtausch über das Gesund-
heitssystem der USA mit inzwi-
schen leeren Parolen nicht nur
einfach auf Politiker zurückzu-
führen, die sich nicht einig wer-
den können, sondern auch ein
Missstand der Verfassung, weil für
die Ordnung als Ganze die Ge-
sundheitsvorsorge in die Rege-
lungsmechanismen nicht einge-
schrieben ist. Zugespitzt gesagt:
Es steht nirgendwo geschrieben,
dass sich der Staat um seine Bür-
gerinnen und Bürger zu küm-
mern hat. Nicht die passive Hal-
tung der Trump-Regierung in der
Corona-Krise ist das eigentlich
Problematische, sondern die Ver-
fassung des politisch-rechtlichen
Apparates zeigt sich hier in ihren
Grenzen. Die Annahme, dass es
sich bei Gesundheit um etwas
„Privates“ handelt, ist nicht nur
Ausdruck tiefsitzender bürger-
lich-kapitalistischer Prinzipien
und Haltungen, sondern auch auf
die fehlende Festschreibung jegli-
cher Sozialpolitik in der US-Ver-
fassung zurückzuführen.

Das macht es schwierig, Sozi-
alpolitik von vornherein als ge-
meinsames Ziel wahrzunehmen.
Sich unversöhnlich gegenüberste-
hende Lager sind die logische
Konsequenz des Verfassungsrah-
mens selbst. Wenn sozialstaatli-
che Ziele in einer Verfassung ein-
geschrieben sind, sorgen diese für
eine Entpolitisierung, da sie für
die Politisierung von Positionen
und Lösungen ja schon vorausge-
setzt sind. Bürger und Politiker
können sich dann noch darüber
streiten, wie soziale Ziele umge-
setzt werden, aber nicht mehr, ob
diese verfolgt werden sollen.

Schauen wir uns einige ande-
re Aspekte der US-Verfassung an,
die in der gegenwärtigen Lage die
Krise ausmachen.

Impeachment. Wie sehr sich Recht
und Politik auseinanderdividiert
haben, hat das (erste) Amtsenthe-
bungsverfahren gegen Trump
sehr gut gezeigt. Da es von vorn-
hinein eine klare Sache war, dass
sich die Republikaner bei den
entscheidenden Abstimmungen
auf die Seite des Präsidenten stel-
len würden, wurde das Anhö-
rungsverfahren zur Farce. Was als
fairer Prozess und als faire Ausei-
nandersetzung gedacht ist, um
die „checks and balances“ auch in
der Realität durchzusetzen, wur-
de so zu einem leeren Prozedere,
das von Anfang an keine Substanz
hatte und am Ende auch kaum
noch jemanden interessiert hat.

Das war noch ganz anders bei
Nixon, als die gesamte Nation vor
den Bildschirmen und Radios
saß, weil sie es als etwas betrach-
tete, das alle Amerikaner angeht.
In Trumps Fall aber zeigte sich,
dass die Idee des Impeachments,
da es keine unmittelbare Kontrol-
le der Exekutive durch das Parla-
ment gibt, in leere Rhetorik um-
schlägt, sobald die legale Form
des Verfahrens komplett auf poli-
tische Lagerbildung reduziert
wird. So hat sich gezeigt, dass die
Einflussnahme von Senat und Re-
präsentantenhaus auf die Exeku-
tive nur schwach ist.

Um nur ein einfaches Beispiel
zu nennen: die Benutzung des
präsidialen Flugzeuges Air Force
One zu Wahlkampfeinsätzen ist
illegal, aber Trumps Benutzung
des Flugzeuges hat am Ende kei-
nen mehr gestört. Die offenkun-
dige Übertretung von bis dahin
anerkannten Regeln wird zur
Normalität und wird nicht korri-
giert, weil sie nicht korrigiert
werden kann. Die Verfassung, die
das Justizministerium durch den
Generalstaatsanwalt zu nahe an
die Exekutive anbindet, bleibt
hier ein zahnloser Tiger.

Geld und Werbung. Es ist schon so
zur Normalität geworden, dass
sich in den USA kaum mehr je-
mand aufregt, dass schon für
Wahlen in den Einzelstaaten die
Kandidatinnen und Kandidaten
bis zu 20 Millionen Dollar auf-
bringen müssen, um überhaupt
eine Chance zu haben, ins Ren-
nen zu gehen. Das ist in den
meisten Fällen nur möglich,
wenn man entweder von mächti-
gen Lobbys unterstützt wird oder
selbst reich ist. Während sich die
Arbeitslosen im Zuge der Covid-
19-Krise an der Tafel anstellen
müssen, weil sie sonst nicht ge-

nug Essen auf dem Tisch haben,
wurden um die 500 Millionen
Dollar kürzlich in Georgia im
Wahlkampf um die beiden ver-
bliebenen Senatssitze verpulvert.

Die Sache ist profitträchtig für
einen Teil des Kapitals: Ein großer
Teil des Geldes geht zurück in die
Medienindustrie, und die Firmen,
die die Kampagnen durchführen
und legal absichern, machen Pro-
fit. Politik wird hier reine Propa-
ganda und PR-Maschine. Aber so-
lange die Finanzierung des politi-
schen Systems nicht verfassungs-
mäßig geregelt wird, wird sich an
dieser Dynamik nichts ändern.
Selbst politische Kriege sind im-
mer auch Materialschlachten.

Parteien. Die Demokraten und Re-
publikaner sind keine durchorga-
nisierten Institutionen, die zum
Mitmachen, zur Mitgliedschaft
und zum Mitbestimmen einladen.
Das Wort „Partei“ bestimmt in
den USA nur, wer sich zu welcher
Seite zugehörig fühlt. Die zumeist
einzige Funktion, die Büros der
Republikaner oder Demokraten in
den Städten und Gemeinden ha-
ben, ist Geld für die nächste Wahl
zusammenzubekommen. So et-
was wie „Parteizentralen“ mit hie-
rarchisch organisierten Entschei-
dungsstrukturen gibt es nicht. Da-
mit sind Parteien nur auf die Wahl
zugeschnitten, da sie nicht zur Or-
ganisationen des täglichen politi-
schen Lebens beitragen. „Electoral
politics“ heißt das in den USA.
Damit fehlt eine vermittelnde In-
stanz zwischen den mit viel Geld
in ihre Ämter Gewählten und den
Bürgerinnen und Bürgern. Es gibt
so gut wie keine Möglichkeit, Är-
ger oder Zustimmung durch insti-
tutionelle Partizipation in Hand-
lungen zu übersetzen.

Die Abwesenheit der Parteien
und einer von ihnen institutionali-
sierten öffentlichen Diskussion
führt zu irrationalem Traditionalis-
mus. Man ist in den USA Republi-
kaner oder Demokrat, weil die ei-
gene Familie es „schon immer“
war. Es gibt Schätzungen des Pew
Research Centers, dass nur etwa
sieben Prozent der Wahlbevölke-
rung wirkliche Wechselwähler
sind. Parteizugehörigkeiten sind zu
Identitäten verkommen und wer-
den somit nicht mehr als politische
Positionen definiert, die austariert
und gegebenfalls verteidigt werden
müssen. Polemik überwiegt. Ja
oder nein. Schwarz oder weiß. Es
gibt keine Ausgewogenheit. Entwe-
der du bist für die Kandidaten und
Kandidatinnen oder gegen sie.

Hass ist die Folge. Es ist kein
Zufall, dass fast alle Wahlergebnis-
se der letzten Jahre mit hauch-
dünnen Mehrheiten entschieden
werden. Denken wir an 2004 zu-
rück. Obwohl die 9/11 Kommissi-
on wenige Wochen vor der Wahl
des Präsidenten in einem detail-
lierten Report gezeigt hatte, dass
die US-Regierung den Einmarsch
im Irak auf einer Lüge aufgebaut
hatte, wurde der damalige Präsi-
dent Bush im Amt bestätigt.

Dieser auf dem Zweiparteien-
system basierende irrationale Tra-
ditionalismus, die Identitätspoli-
tik und die fehlenden Parteistruk-
turen führen auch dazu, dass Pro-
gramme fehlen, die längerfristige
Ziele der eigenen politischen Posi-
tion bestimmen. Wenn man sich
die Webseiten der demokratischen
und republikanischen „Parteien“
anschaut, sieht man, dass es um
Verwaltung und abstrakte Werte
geht, aber nicht um politische Zie-
le oder politische Programme, in
denen definiert wird, wo das Land
in Zukunft stehen soll. Daher
muss man zu dem Schluss kom-
men, dass ein Zweiparteiensystem
– vor allen Dingen, wenn es nicht
rein parlamentarisch ist wie in
Großbritannien – die Tendenz
zeigt, in der Innenpolitik dysfunk-
tional zu werden.

Föderalismus und Wahlen. Dass es,
wie oben angedeutet, keine richti-
gen Parteistrukturen gibt, liegt
auch daran, dass die Verfassung
der USA sehr stark, viel stärker als
in Deutschland, auf einer födera-
len Struktur aufbaut. Dies hat
zwei Konsequenzen: Es führt da-
zu, dass die politischen Repräsen-
tanten in Washington sich viel
mehr ihren Wahlkreisen verbun-
den fühlen, als wirklich nationale
Interessen in der Innenpolitik zu
verfolgen. Zweitens ist es dadurch
schwieriger, national operierende
Ministerien aufzubauen, da diese
dazu ja in die einzelstaatlichen
Hoheiten eingreifen müssen. Da-
her gibt es vom Umweltschutz bis
zur Verteilung des Covid-19-Impf-
stoffes Schwierigkeiten, dies zu
organisieren. Wirklich gut funk-
tioniert in den USA nur der Kata-
strophenschutz und das Militär.

Es ist daher kein Zufall, dass
die nationale Regierung in Wa-
shington zumeist nur in Katastro-
phenfällen von den Staaten zur
Hilfe gebeten wird. Die Wahlver-
fahren sind unorganisiert und ba-
sieren auf Regeln und Technolo-
gien, die nicht national einheit-
lich sind, selbst wenn es um die
Wahl des Präsidenten geht.

Die Briefwahl hat dieses Jahr
gezeigt, wie das System dysfunk-
tional wird. Zum Beispiel konnte
man in einigen Staaten erst kurz
vor der Abstimmung die Brief-
wahl beantragen, obwohl klar
war, dass die nationale Post mit
riesigen Lieferverzögerungen zu
kämpfen hatte. Die Wahlkarten
sind nicht immer eindeutig, so
dass viele Menschen sie an der
falschen Stelle unterschreiben
und ihre Stimmen ungültig wer-
den. Aufgrund von schwerer
Überlastung der nationalen Post
wurde den Gerüchten, dass es bei
den Wahlen nicht mit rechten
Dingen zugeht, Vorschub geleis-
tet. Die Wahlregistrierung bleibt
aufgrund von unterschiedlichen
Pass- und Identitätsdokumenten

chaotisch und kann so von Trum-
pisten ausgenutzt werden.

Senatorenverteilung und Wahlmän-
ner. Nicht nur das System der
Wahlmänner und -frauen, über
das sich ja inzwischen auch
Nichtamerikaner wundern, son-
dern auch die Sitzverteilung in
den beiden Kammern ist hoch-
problematisch. So ist es kaum je-
mandem verständlich zu machen,
warum Kalifornien mit 40 Millio-
nen Einwohnern genauso viele
Senatssitze wie Montana mit ei-
ner Million Einwohnern be-
kommt. Das Magazin „Jacobin“
hat kürzlich mit einer einfachen
Karte dargelegt, dass die Senats-
mehrheit mit nur neun Prozent
abgegebener Stimmen gesichert
werden könnte. Natürlich ver-
steht man, dass bei Einführung
dieser Regel es um den Schutz der
kleinen Einzelstaaten ging. In ei-
nem Superstaat im 21. Jahrhun-
dert schlägt diese Form der dis-
proportionalen Repräsentation
der Bevölkerung aber genau in
ihr Gegenteil um: Die kleinen
Staaten, zumeist konservativ, ha-
ben überproportional Einfluss.

Begnadigungsrecht. Die Absurdität
von quasifeudalen Einrichtungen
wie die Begnadigungen von schei-
denden US-Präsidenten hat sich
in Trumps Fall als das erwiesen,
was sie verfassungsmäßig sind,
nämlich eine absolutistische
Macht, das Recht auszuhebeln. In
diesem Fall hat Trump die Sache
nur zu ihrer inneren Konsequenz
gebracht, um Verbündete und Fa-
milienmitglieder gegen Strafver-
folgung abzusichern. Eine solche
Haltung basiert auf Bandenmen-
talität, aber diese ist in die Verfas-
sung eingeschrieben.

Dazu gehört auch, dass nicht
nur die Ehegattinnen der Präsi-
denten ohne weitere Legitimie-
rung in der Exekutive unterge-
bracht werden oder Gegenkandi-
daten in der Vorwahl, wie Rudy
Giuliani, die wichtigste Beraterpo-
sition in der Exekutive einneh-
men, obwohl sie dafür nicht ge-
wählt worden sind, sondern auch,
dass die Tochter und der Schwie-
gersohn an wichtigen Stellen mit-
bestimmen – ohne sich jemals ei-
nem politischen Legitimationspro-
zess unterworfen zu haben. Das ist
nicht einfach nur „Machtmiss-
brauch“, wie zuweilen von den
Demokraten zu hören war, son-
dern es ist Teil der Ordnung selbst,
weil es nicht von der Verfassung
geregelt oder eingeschränkt wird.

Man muss zu dem Schluss
kommen, dass, solange die Struk-
turen des US-amerikanischen po-
litisch-rechtlichen Systems nicht
zumindest reformiert werden und
solange wir nicht verstehen, dass
gesellschaftliche Probleme auch
Effekte der Verfassung der Gesell-
schaft sind, so lange auch die be-
nötigten Reformen in der Gesell-
schaft nicht möglich sein werden.
Der verfassungsrechtliche Rah-
men der USA aber befördert eine
radikale Lagerbildung, und daher
ist es sehr unwahrscheinlich, dass
er substanzielle Reformen gene-
riert.

Der Autor, Jahrgang 1970, ist Professor
für Philosophie an der Michigan State
University (East Lansing) und lebt seit
20 Jahren in den USA.

Den Anforderungen
nicht mehr gewachsen
Die Krise in den USA ist vor allem eine Verfassungskrise

Von Christian Lotz

In diesen Tagen: Schutz für den Obersten Gerichtshof der USA in Washington. TASOS KATOPODIS/GETTY/AFP
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